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1 	 T 81/89 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 16. August 1982 angemeldeten 
europàischen Patentanmeldung Nr. 82 107 426.7 ist am 
30. Juli 1986 das neun Ansprüche uiufassende Patent 
Nr. 81 630 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent sind am 15., 25. und 
30. April 1987 drei Einsprüche eingereicht worden mit dem 
Antrag, das Patent iiu vollen Umfang zu widerrufen, da die 
Merkmale des Anspruchs 1 nicht auf iner erfinderischen 
Tàtigkeit beruhten. 

Die Einsprüche stützten sich unter anderein auf die 
folgenden Dokumente 

 DE-A-2 714 113 
 EP-A-0 017 933 
 FR-A-2 385 553 
 DE-A-2 719 209 
 US-A-4 122 885. 

Durch Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 
28. Dezenther 1988 wurde das Patent widerrufen, da 
Anspruch 1 auch in der am 3. November 1988 eingereichten 
Fassung im Hinblick auf die Dokuinente A und B nicht auf 
einer erfinderischen Tàtigkeit beruhe. 

Gegen diesen Widerruf richtet sich die seitens der 
Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 31. Januar 1989 
unter Bezahiung der Beschwerdegebühr eingereichte 
Beschwerde. Die Begrundung ist am 29. April 1989 zusammen 
mit neuen Ansprüchen 1 bis 4 und den Seiten 1 bis 3 einer 
neuen Beschreibungseinleitung eingereicht worden. 
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Der geãnderte Anspruch 1 lautet: 

111. Elektrisches Gaspedal für Kraftfahrzeuge, mit einem 

Sollwertgeber, von dem einer elektronischen Reglereinheit 
ein elektrisches Sollwertsignal zuleitbar ist, mit einem 

durch elektrische Signale der Reglereirtheit steuerbaren, 

in einem durch eine erste und eine zweite Endstellung 

begrenzten maximal móglichen Solisteilbereich verstell-

baren Stellglied, durch das über eine Ubertragungseirtheit 

eine in einem durch eine erste und eine zweite Endstellung 
begrenzten Iststellbereich innerhaib des Solistell-

bereiches versteilbare Verstelleinrichtung zur Steuerung 

der Motorleistung elektromechanisch betatigbar ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB für eine erste Endstellung und 
für eine zweite Endstellung der Verstelleinrichtung 

(Drosselklappe 6) jeweils die Lage des Stelisignals (4) 

durch eine fest im Kraftfahrzeug angeordnete und an den 

Sollwertgeber (1) und die elektronische Reglereinheit (3) 

angeschlossene und durch den Zündschalter (10) des 

Kraftfahrzeuges einschaltbare Erfassungs- und Einstell-

vorrichtung (11) erfaBbar und der Bereich zwischen beiden 

Endstellungen als effektiver Sollstellbereich in der 

Reglereinheit (3) speicherbar ist." (Hervorhebungen 
hinzugefugt) 

Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende II) ist der 

Meinung, daB der Gegenstand des geãnderten über jenen des 
erteilten Anspruchs 1 hinausgehe, da dort der Istwertgeber 

nicht als vom Zündschalter einschaltbar beschrieben sei. 

Die Beschwerdegegnerinnen vertreten die Auffassung, daB 

der Gegenstand des Arispruchs 1 insbesondere im Hinblick 

auf die Dokumente A und B; A, B und E bzw. A, B und C oder 
D nicht auf einer erfinderischen Tãtigkeit beruhe. Sie 

machen geltend, daB das Merkmal einer durch den Zünd-

schalter des Kraftfahrzeuges einschaltbaren Erfassungs- 
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3 	 T 81/89 

und Einstellvorrichtung im Hinblick auf die Dokumente B, 
C, D und E nahegelegen hätte. Lu ubrigen sei aus Dokuinent 
B nicht entnehinbar, daB die dort erwähnten Intervalle für 
die Einjustierung nur einmal jährlich vorzunehtnen seien, 
da eine fest eingebaute und prograininierte Vorrichtung dann 
kauiu sinnvoll ware. 

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, ein Patent mit den unter 
Abschnitt IV oben genannten Unterlagen und un übrigen mit 
der dem Widerruf zugrundeliegenden Fassung zu erteilen. 

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, die Beschwerde 
zurückzuweisen und den Widerruf des Patents auch im Umfang 
der neu eingereichten Ansprüche zu bestãtigen. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Anderungen und Interpretation 

2.1 	Der genaue Wortlaut des unter Abschnitt VI oben erwàhnten 
Merkmals lautet "durch den Zündschalter (10) des Kraft- 
fahrzeuges einschaltbare Erfassungs- und Einstell-
vorrichtung (11)" und verengt somit den Definitionsuiufang 
des erteilten Anspruchs 1 durch Hinzufügen der Merkmale 
des erteilten Anspruchs 6. 

2.2 	Die übrigen Anderungen un Anspruch 1 gegenüber der 
erteilten Fassung entsprechen dein Anspruch 5 der erteilten 
Fassung. Sie wirken ebenfalls nicht erweiternd, sondern 
schrânken den Schutzbereich des Anspruchs weiter em. 

2.3 	Die neuen Seiten 1 bis 3 der Beschreibung enthalten 
Passagen, die an den geãnderten Anspruchswortlaut angepaBt 

1 
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wurden, und un weiteren Passagen aus der erteilten Patent-
schrift, insbesondere nach Spalte 2, Zeilen 10-16, 30-34 

und 34-42. 

2.4 	Also genügen die Anderurigen Artikel 123 (2) und (3) EPU. 

2.5 	Der oben irn Anspruch 1 hervorgehobene Ausdruck "Iststell- 
bereich" ist die grammatikalisch korrigierte Form der 
antragsgeinã8en Formulierung "Iststellbereiches". 

2.6 	Der oben irn Anspruch 1 hervorgehobene Ausdruck "jeweils 
die Lage des Stellsignals (4)" wirdso verstanden, daB 
hier Steliglied und Stellsignal als synonym zu betrachten 
sind. 

Neuheit 

Keines der erwähnten Dokumente enthält alle Merkmale des 
Gegenstands von Anspruch 1. Da dessen Neuheit nicht 
bestritten wurde, erübrigen sich weitere Ausführungen 
dazu. 

Technische Unterschiede des Erfindungsgegenstandes zum 
Stand der Technik 

4.1 	Dokument A liegt dern Oberbegriff des Anspruchs 1 zugrunde 
und stellt den der Erfindung am nãchsten koinmenden Stand 
der Technik dar. Es handelt sich dabei urn ein elektrisches 
Gaspedal für Kraftfahrzeuge, dessen Bewegung die Motor - 
leistung mittels einer auf eine Verstelleinrichtung 
wirkenden elektronischen Reglereinheit beeinfluBt, urn so 
die früheren hohen Stellkràfte am Gaspedal zu verringern. 
Bei lãngerern Fahrbetrieb und auch beim Austausch 
insbesondere mechanischer Aggregatsteile werden rnanuelle 
Justierungen sãrntl icher Aggregatsteile erforderlich. 
Diesselben müssen im Normalfall anläfihich Ublicher 
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5 	T 81/89 

periodischer Inspektionen in der Werkstatt durchgeführt 
werden. 

	

4.2 	Im Unterschied zu dieseni nächsten Stand der Technik wird 

durch die Mer]unaie des Anspruchs 1 zunächst eine 

automatische Erfassung der geänderten Eigenschaften und 

deren Berücksichtigung bei der Regelung der Motorleistung 

erreicht. Darüber hinaus wird infoige der Einschaitung der 

Erfassungs- und Einstellvorrichtung mittels des Zünd-

schalters auch eine schon im norinalen Fahrbetrieb stãndig 

aktive Justlerung erreicht. Deshaib wird eine bisherige 

Notwendigkeit, nämlich die Inspektion in der Werkstatt, 

überflüssig, woraus insgesalnt eine optimale Justierung der 

Verstelleinrichtung folgt. 

	

5. 	Technische Aufgabe und Lãsung 

Ausgehend von Dokument A soil auf einfache und billige 

Weise eine optiinaie Justierung der Verstelieinrichtung 

erreicht werden. 

Diese Formulierung enthâlt keine Hinweise auf die Lösung, 

wohi aber folgende Bemerkung in der Beschreibung (neue 

Seite 2, 3. Absatz): "wenn das Kraftfahrzeug nach einem 

Stilistand wieder in Betrieb genonnnen wird". Darin 1st 

bereits der Grundgedanke der Erfindung enthalten; eine 

solche Aufgabenfornulierung, die die Erfindung vorweg-

ninunt, inuS auBer Acht gelassen werden. 

Es foigt nach den Ausfuhrungen unter Punkt 4 oben, daB die 

ohne Hinweise auf die Erfindung formulierte Aufgabe 

dadurch gelöst wird, daB jedes Anlassen des Motors 

autoinatisch eineJustierung verursacht, weshaib gewisser-

inaBen eine permanente Justierung, anstelle der früheren 

sporadischen, die Folge ist. 
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6. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

6.1 	Dokument A enthàlt weiter keine Angaben zur Justierung und 
deren Vereinfachung. Jedoch ist in Dokument B dieses 
Problem insofern erwàhnt, als dort vorgeschlagen wird, zur 
Autoinatisierung der Justierung bei Auslieferung des 
Fahrzeugs und bei den Inspektionen die beiden Grenzwerte 
der Drosselklappenwinkel zu erfassen und zu speichern. 

Der Fachmann, von Dokument A ausgehend, kann daher von 
Dokument B môglicherweise Anregungen erhalten, nicht nur 
die beiden Grenzwerte, sondern den ganzen dazwischen- 
liegenden Bereich in ãhnlicher Weise zur Lãsung des 
gesteilten Problems heranzuziehen. 1st dies schon eine 
nicht hinreichend begrundete Vermutung, so besteht darüber 
hinaus keinerlei Veranlassung mehr, nach weiteren Lãsungs-
ansãtzen zu suchen, da dann bereits eine Idee vorliegt, 
die die Aufgabe bereits lost. Jedenfalls offenbart B keine 
Anregung dazu, auf die bisher erforderlichen Inspektionen 
bei der Justierung - also auf die Anwesenheit des Fahr-
zeugs in der Werkstãtte - zu verzichten, und dadurch - wie 
aus dem Anspruch folgt - eine gewissermaSen permanente 
Justierung zu erreichen. 

6.2 	Das entscheidende Merkinal des Anspruchs 1 ist daher die 
Verwendung des Zündungsschalters zum Einschalten der 
Erfassungs- und Einstellvorrichtung, was die bisher nicht 
bekannte optimale Dauerjustierung ermOglicht. 

Die von den Beschwerdegegnern angefuhrten Argumente, 
wonach dieses Merkival in naheliegender Weise aus dem Stand 
der Technik hervorgehe, stützen sich auf die Dokumente B, 
C, D und E. 

Bei diesen Dokumenten handelt es sich aber urn Vor-
richtungen, die nur im nornialen Betrieb des Fahrzeugs zur 
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Wirkung koTninen. DaB dabei die Zündung eingeschaltet ist, 
ist selbstverstând].jch und daher nicht welter bexnerkens-
wert. DaB überhaupt ein Schalter benötigt wird, ist auch 
ohne Hinweis auf Dokuinent B eine Selbstverständlichkeit. 

Jedoch ergibt die Analyse dieser Dokumente - wird von der 
Kenntnis der Erfindung abstrahiert - daB die dort 
enthaltenen Inforinationen über die Rolle der Zündung in 
keinem of fenbarten Zusammenhang mit dem Problem der 
optimalen Justierung stehen, sondern un Gegenteil dem 
gesteilten Problem fernliegen. 

Somit ist das behauptete Naheliegen der kritischen 
Merkmale des angefochtenen Anspruchs 1 aufgrund dieser 
Dokumnente nicht in hinreichender Weise zu begründen. 

6.3 	Die offensichtliche technische Einfachheit der mit dent 
Bezug auf den Zündschalter gegebenen Lösungsidee darf 
einer vorurteilslosen Beurteilung des fachmãnnischen 
Kenntnisstandes vor dem niaBgebenden Zeitpunkt der 
Erfindung nicht im Wege stehen. Es kommnt nicht darauf an, 
ob eine - hier entscheidende - Idee (Einschalten einer 
Hilfsvorrichtung durch Zündschalter) an sich in anderen 
Zusantmenhángen bekannt ist und, wenn als zweckmàBig 
erkannt, in technisch einfacher Weise übernonimen werden 
kann. Eine soiche Zweckmnãssigkeit darf aber nicht aus dent 
Wissen urn die Erfindung abgeleitet werden, sondern muB 
sich aufgrund des Standes der Technik dem Fachmnann in 
naheliegender Weise erschlieBen. 

Die frühere Selbstverstândlichkeit, daB die Justierungen 
anlàsslich von Inspektionen durchzufUhren waren, gehörte 
zu den stillschweigend respektierten, also etablierten 
Voraussetzungen der Fachpraxis, die offensichtlich vor der 
Erfindung nicht in Frage gesteilt wurden. Vom Fachmann 
kann nun aber gerade nicht erwartet werden, daB er bisher 

I 
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bewãhrte fackliche Voraussetzungen und Grenzen ohne 
bestiminbare Notwendigkeit Uberwindet. 

7. 	Aus Obenstehendein folgt, daB der Gegenstand des Anspruchs 
1 den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPU genUgt und 
somit patentierbar 1st. 

S. 	Die Ansprüche 2 bis 4, die auf besondere Ausführungsforinen 
der Erfindung nach Anspruch 1 gerichtet sind, bleiben 
zusainmen mit Anspruch 1 bestehen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Grunden vird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurück- 
verwiesen, das Patent mit den unter den Abschnitten IV und 
V oben erwãhnten Unterlagen, im übrigen gestützt auf die 
Fassung der erteilten Patentschrift, aufrechtzuerhalten. 

Der Geschãfsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

J9éS. Fabiani 	 G.  

C. u -9c-14 
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